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Vorbemerkung 
 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern hat in den 
vergangenen Monaten in zahlreichen Diskussionsrunden die aus ihrer Sicht notwendigen 
Verbesserungen zum Kindertagesstättenförderungsgesetz (KiföG MV) vorgelegt. 
So konnten in diesen Diskussionen inhaltliche Gemeinsamkeiten mit anderen Verbänden und 
Interessensvertretern festgestellt werden. Dies betrifft vor allem folgende Schwerpunkte: 
 

·  Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation; 
·  Ausbau der Qualität der Arbeit in den Einrichtungen bei Beibehaltung des guten 

quantitativen Betreuungsangebots; 
·  Erhöhung der Zeiten für die mittelbare Arbeit (Vor- und Nachbereitungszeit) für 

Elternarbeit, Teamarbeit, Beobachtung und Dokumentation; 
·  Schaffung von einheitlichen Bedingungen für die Kinder in den Kitas in Mecklenburg-

Vorpommern; 
·  Sicherung der Qualität durch eine stärkere Absicherung und Unterstützung von Fort- und 

Weiterbildungen der Fachkräfte und eine Verbesserung und Absicherung der 
Fachberatung; 

 
Darüber hinaus hat insbesondere die GEW MV als wichtige zu regelnde Themen die künftige 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie die Schaffung von guten und fairen 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Krippe, Kita und Hort benannt. Hier steht vor allem 
die Diskrepanz bei Bezahlung und anderen Beschäftigungsbedingungen wie Urlaub etc. zwischen 
kommunalen und freien Trägern im Vordergrund. 
Ebenfalls hat die GEW MV Verbesserungen bei Bildung und Erziehung im Hort sowie bei der 
Berücksichtigung der Integration – vor allem vor dem Hintergrund der Debatte um Inklusion im 
Kontext zur UN-Konvention – eingefordert. 
 
Diese inhaltlichen Anforderungen an ein Kindertagesförderungsgesetz sind die Grundlage, 
anhand der wir den vorgelegten Gesetzentwurf bewerten und die angeforderte Stellungnahme 
abgeben. 
 
Wir möchten ausdrücklich bemerken, dass diese Stellungnahme nur die aus unserer Sicht derzeit 
wichtigsten Anmerkungen zu dem vorgelegten Gesetzentwurf umfasst. Dies umfasst 
insbesondere nicht die Themenkomplexe Fachberatung, detaillierte Anmerkungen zur Arbeit im 
Hort, die Essensversorgung und die Leitung von Kindertageseinrichtungen. Wir behalten uns 
vor, zu diesen Aspekten im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auch detailliert 
Stellung zu nehmen. 
 
 
 

1. Veränderung personeller Strukturen und Arbeitsbedingungen 
 
Wie bereits erwähnt ist das quantitative Angebot der Kindertagesbetreuung in Mecklenburg-
Vorpommern bereits gut. Unsere besondere Aufmerksamkeit muss der Qualität der 
Kindertagesförderung in unserem Land gelten, damit zum einen die bereits erworbene Qualität 
trotz steigender Inanspruchnahme gesichert bleibt. Zum anderen müssen die qualitativen 
Bedingungen weiter verbessert werden. 
Nun geht es um den Ausbau der Qualität der Arbeit von Kindertagesstätten. 
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1.1. Betreuungsschlüssel 

 
Der wohl entscheidende Faktor für die Verbesserung der Qualität ist eine Veränderung der 
Fachkraft-Kind-Relation. Der vorgelegte Ressort-Entwurf sieht beim Betreuungsschlüssel keine 
direkte Veränderung und damit auch keine Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation vor. Selbst 
der unbestimmte Rechtsbegriff „durchschnittlich“ wird nicht ersatzlos gestrichen oder durch das 
Wort „maximal“ ersetzt. Damit bleibt die nähere Ausgestaltung leider weiterhin dem Landkreis 
bzw. der kreisfreien Stadt durch die Verpflichtung des Satzes 2 überlassen, das Nähere in einer 
Satzung zu regeln. Diese Regelung erschwert somit weiterhin eine einheitliche und rechtssichere 
Anwendung. In der Praxis wird dies weiterhin zu ungünstigeren Fachkraft-Kind-Relationen selbst 
in integrativen Gruppen führen. Die Umsetzung des Ziels der „zielgerichteten, individuellen 
Förderung, insbesondere von Kindern mit besonderem Förderbedarf“ dürfte damit schwierig, 
wenn nicht sogar unmöglich werden. 
Durch die Benennung einer eindeutigen Obergrenze hätte mit dem Blick auf die steigende 
Inanspruchnahme dem Risiko der ungünstigen Überschreitung der Fachkraft-Kind-Relation bis 
hin zur  Aufsichtspflichtverletzung und Gefährdung des Kindeswohls vorgebeugt werden 
können. Diese Chance wird im vorliegenden Ressort-Entwurf nicht genutzt. 
  
Die GEW hat in der vorangegangenen Diskussion stets eine Veränderung des 
Betreuungsschlüssels eingefordert. Wissenschaftliche Untersuchungen empfehlen einen 
Betreuungsschlüssel von 1:4 in der Krippe und 1:8 bis 1:10 im Kindergarten bzw. der Vorschule 
(vgl. Viernickel/Schwarz: Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung, Berlin 2009). 
Die GEW hat diese Ergebnisse als Forderung für das novellierte KiföG übernommen (1:4 Krippe, 
1:8 Kindergarten, 1:12 Hort). Nur durch eine umfassende Änderung des Betreuungsschlüssels 
wird es auch reale Verbesserungen des Personalschlüssels geben, die zu einer tatsächlichen 
Verbesserung der Qualität führen. 
 
Eine Änderung des Betreuungsschlüssels bleibt das Gesetz schuldig. Die GEW nimmt jedoch 
anerkennend zur Kenntnis, dass andere Maßnahmen (z.B. die Verlängerung der Vor- und 
Nachbereitungszeit, Absicherung von Zeiten für Fortbildungen) indirekte Auswirkungen auf den 
Personalschlüssel haben können. 
 
 

1.2. Vor- und Nachbereitungszeit 
 
Der Ressort-Entwurf sieht für künftige Vor- und Nachbereitungszeiten (mittelbare pädagogische 
Arbeit) im Bereich des Kindergartens (drei bis sechsjährige Kinder) eine Vor- und 
Nachbereitungszeit von „in der Regel fünf Stunden pro Vollzeitstelle“ vor. 
 
Dies ist eine tatsächliche Verbesserung für die mittelbare Arbeit, sie wird grundsätzlich begrüßt, 
greift jedoch zu kurz. 
 
Wir regen eine Prüfung für folgende Verbesserungen an: 
 

a.  Ersatzlose Streichung der Worte „in der Regel“ und „Vollzeitstelle“.  Der 
Arbeitsaufwand für die mittelbare pädagogische Arbeit ist für eine Teilzeitkraft nicht 
niedriger als für eine Vollzeitkraft. Die Teilzeitkraft muss ebenso wie die Vollzeitkraft für 
die Kinder ihrer Gruppe Entwicklungs- und Bildungsberichte schreiben, hat ebenso die 
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kompletten Pflichten bei der Elternarbeit und nimmt auch vollständig an Teamsitzungen 
teil. Dennoch bekommt sie nur eine anteilige Teilzeitstundenzahl für mittelbare 
pädagogische Arbeit und kann nicht nach 45 Minuten die einstündige Teamsitzung 
verlassen oder nur drei statt vier Seiten Entwicklungsberichte schreiben. 

 
b. Verlängerung des Zeitumfangs der mittelbaren Arbeit auch für die Altersgruppe 0 bis 

drei Jahre und für das Grundschulalter. Die – auch durch den vorgelegten 
Gesetzentwurf – gestiegenen Aufgaben und Anforderungen an die Arbeit von 
Erzieher/innen beziehen sich nicht alleine auf die Arbeit in der Altersgruppe drei bis 
sechs Jahre. Frühkindliche Bildung sollte allgemein anerkannt „von Anfang an“, d.h. ab 
Geburt beginnen.  Daher ist es notwendig, die veränderten Zeiten für mittelbare 
pädagogische Arbeit auf die Beschäftigten in Krippe und auch auf den Hort 
auszudehnen. 

 
 

1.3. Fort- und Weiterbildung 
 
Fort- und Weiterbildung ist ein wichtiger Schlüssel für eine bessere Qualität der 
Kindertagesbetreuung. Die im Ressort-Entwurf vorgeschlagene Spezifizierung des Anspruchs auf 
Fort- und Weiterbildung ist richtig und wird zu Verbesserungen führen.  
 
Die Absicherung des zeitlichen Fortbildungsanspruches – in diesem Fall auch unabhängig von 
Voll- oder Teilzeitvertrag! – in den Leistungsvereinbarungen löst das entscheidende Problem der 
Freistellung. 
 
In der Umsetzung des Gesetzes ist zu berücksichtigen, dass 
 

a. die aufgehobene Unterscheidung des Fortbildungsanspruches in Voll- und Teilzeitkräfte 
nicht mehr praktiziert wird und 

b. eine ausreichende Finanzierung der Fortbildungsangebote ebenfalls in den 
Leistungsverhandlungen vereinbart wird. 

 
 

1.4. Mindestbeschäftigungszeit 
 
Die in § 10 Abs. 2 vorgeschlagene Zeitumfang von fünf Stunden pro Tag, den eine Fachkraft an 
unmittelbarer pädagogischer Arbeit leisten soll, ist vor allem aus Gründen der Betreuungsqualität 
im Sinne einer kontinuierlichen, pädagogischen Arbeit zu begrüßen. Diese Regelung wird zu 
einer Verbesserung der Bindungsbeziehungen zwischen Kind und Erzieher/in führen. 
 
Auch aus dem Blickwinkel der Beschäftigten hat diese Festschreibung positive Effekte. Zu 
berücksichtigen ist selbstverständlich, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz, dass ja auch 
Regelungen zur freiwilligen Teilzeit vorsieht, nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Dies betrifft 
in diesem Fall insbesondere Fälle, bei den Arbeitnehmer/innen weniger als 25 Stunden/Woche 
arbeiten möchten. Aber für diesen Fall lässt die Regelung im vorgelegten Ressort-Entwurf ja die 
Möglichkeit, dass diese Fachkräfte ihre Arbeitskraft an nur vier Tagen erbringen. Somit kann kein 
Eingriff in die arbeitsrechtliche Hoheit der Träger gesehen werden. 
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Nötig ist eine gesetzliche Regelung zur Verankerung dieser Vorschrift in den 
Leistungsverhandlungen. 
 
 

1.5. Fachkräftegebot 
 
Nach wie vor kritisch wird von der GEW die Regelung zur Qualifikation des pädagogischen 
Personals gesehen. 
Als pädagogisches Personal gelten künftig Fachkräfte sowie Assistenzkräfte. 
 

1.5.1. Fachkräfte 
 
Die Erweiterung des Fachkräftekatalogs und die Beschreibung der Tätigkeiten der Fachkräfte 
(„leiten und gestalten die pädagogischen Prozesse für Kinder“) sind notwendige gesetzliche 
Regelungen. Die Einbeziehung der Heilpädagog/innen in den Fachkräftekatalog war überfällig. 
Nötig ist eine Erweiterung des Fachkräftekatalogs auch für einschlägige Masterabschlüsse der 
Studiengänge für frühkindliche Bildung. 
 

1.5.2. Assistenzkräfte 
 
Die Einbeziehung der Assistenzkräfte in die Leistungsvereinbarungen lässt mehr Fragen offen als 
der Gesetzentwurf Antworten gibt. In welchem Verhältnis zu den Fachkräften oder zu den zu 
betreuenden Kindern können Assistenzkräfte in die Leistungsvereinbarungen einbezogen 
werden? Zu welchen Tätigkeiten werden diese Assistenzkräfte eingesetzt, zu welchen nicht? Wie 
soll geregelt werden, dass Assistenzkräfte bei Personalnot nicht doch für Tätigkeiten einer 
Fachkraft eingesetzt werden? 
 
Der Einsatz von Assistenzkräften darf unserer Ansicht nach nicht das Fachkräftegebot 
unterlaufen oder sogar abschaffen. Wir benötigen dringend Fachkräfte, wenn wir die Qualität der 
Kindertagesförderung in M-V weiter verbessern wollen. Daher sollte vor allem diese Regelung 
nach zwei Jahren evaluiert werden. 
Grundsätzlich sehen wir bei der geplanten Öffnung nur die Möglichkeit, die Assistenzkräfte 
zusätzlich zu dem bestehenden Personalbestand (also den bereits vorhandenen Stellen) 
einzustellen. 
Gleichzeitig sollten die Assistenzkräfte die Möglichkeit haben, sich berufsbegleitend zur/zum 
staatlich anerkannten Erzieher/in ausbilden zu lassen. 
 
Grundsätzlich wird die Einbeziehung von Assistenzkräften in die Leistungsvereinbarungen 
jedoch nicht begrüßt. 
 
 

1.6. Ausbildung und Fachkräftemangel 
 
Der Gesetzgeber muss vor dem Hintergrund des gestiegenen Anspruchs an die Qualität der 
frühkindlichen Bildung und des drohenden Fachkräftemangels in den Kindertageseinrichtungen 
und Horten die Ausbildung reformieren. 
Ein erster Schritt ist die in § 11a Abs. 1 KiföG M-V Endfassung eingeführte 
Ausbildungsplatzplanung. 
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Die GEW setzt sich bei der Reform der Ausbildung von Fachkräften für eine Akademisierung 
ein. Lediglich in Österreich und Deutschland werden im Vergleich zu den übrigen EU-Staaten 
Erzieher/innen noch an Fachschulen ausgebildet. Hier hat Mecklenburg-Vorpommern die 
Chance, die Ausbildung vor allen anderen Bundesländern auf einem hohen Niveau zu 
verbessern. 
Diese Diskussion muss noch in dieser Legislaturperiode des Landtags geführt werden! 
 
 

2. Veränderungen im Bildungs- und Erziehungsprozess 
 
 

2.1. Geplante Schwerpunktsetzung „zielgerichtete, individuelle Förderung, insbesondere 
von Kindern mit besonderem Förderbedarf“ 

 
Die geplante Schwerpunktsetzung darf unserer Ansicht nach den bisherigen Auftrag von Bildung 
und Erziehung aller Kinder nicht ersetzen. Die Wortwahl im Ressort-Entwurf ist diesbezüglich 
nicht immer ganz eindeutig. 
Eine Schwerpunktsetzung auf individueller Förderung von Kindern ist aufgrund der bekannten 
Ergebnisse z.B. bei den Einschulungsuntersuchungen in den Bereichen Sprache etc. richtig und 
notwendig. Allerdings erscheint der Ansatz der individuellen Förderung im Gesetzentwurf zu 
eng. Frühkindliche Bildung geschieht in den Kindertagesstätten nicht aufgrund eines Defizits in 
den Familien oder in der Gesellschaft. Sie geschieht dort aufgrund des Bildungsauftrages als ganz 
normaler Prozess zwischen der Fachkraft und dem Kind aber auch zwischen den Kindern.  
Richtig ist, dass ein Kind individuell gefördert werden soll, wenn entsprechende 
Entwicklungsdefizite festgestellt werden. 
Im Übrigen bleibt unklar, wann besonderer Förderbedarf gegeben ist und wie die individuelle 
Förderung umgesetzt werden soll.  Des Weiteren sind die Kosten für die Umsetzung, 
insbesondere für das Diagnoseverfahren  zu benennen. Da eine bessere individuelle Förderung 
auch durch die Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation möglich wäre, sind die Kosten dafür mit 
den jetzt veranschlagten Kosten zu vergleichen. Grundsätzlich wird unserer Ansicht nach  ein 
größerer Erfolg für Kinder und Fachkräfte erreicht, wenn der Betreuungsschlüssel bei 
gleichzeitiger Verkleinerung der Gruppen systematisch gesenkt wird, statt ein neues, womöglich 
teures Instrumentarium zur individuellen Förderung einzuführen. Die geplanten Gelder sind 
effizient einzusetzen, so dass für Kinder und Fachkräfte der bestmögliche Erfolg erzielt wird. 
 
 

2.2. Zusätzliche pädagogische Aufgaben, neues Diagnoseverfahren ‚gezielte Beobachtung’ 
 
Der Gesetzentwurf sieht die Einführung neuer pädagogischer Aufgaben für die 
Kindertagesförderung vor. Dies wird nicht zuletzt in diesem Gesetz aber auch durch die noch in 
diesem Jahr vorzulegende Bildungskonzeption 0-10 Jahre erweitert. Diese sind durch die 
pädagogischen Fachkräfte zu leisten. Diese erhalten jedoch nur zum Teil mehr Zeit zur Erfüllung 
dieser Aufgaben. 
 
Problematisch ist die Einführung eines neuen Diagnoseverfahrens, nämlich der ‚gezielten 
Beobachtung’, die in § 1 Abs. 5 geregelt wird. Die GEW sieht in der Einführung dieser neuen 
Regelung, insbesondere durch die regelmäßig nachzuholende Beobachtung und Dokumentation 
mitsamt einer Auswertung und Diskussion mit den Erziehungsberechtigten eine zu starke 
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Defizitorientierung. Auch führt die Einführung dieses Verfahrens zu einer zusätzlichen 
Arbeitsverdichtung. 
 
Diese neue Aufgabe für Erzieher/innen wirft viele neue Fragen auf, die durch den Ressort-
Entwurf nicht beantwortet werden. Die GEW fordert – sollte der Gesetzgeber von dem 
vorgeschlagenen Verfahren nicht abrücken – eine intensive Diskussion der Ausgestaltung des 
Diagnoseverfahrens. Dies muss mindestens bei der Erstellung der entsprechenden 
Verwaltungsvorschrift geschehen. 
 
 

2.3. Übergang Kindergarten in die Grundschule 
 
Der Ressort-Entwurf sieht in § 1 Abs. 4 Regelungen zu einer besseren Kooperation zwischen 
Kindergarten und Grundschule vor. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für bessere 
Kooperationen in diesem Bereich, das KiföG knüpft hier an verbesserte Regelungen im 
Schulgesetz und an die Diskussionen und die ersten Entwürfe zur Bildungskonzeption 0-10 Jahre 
an. 
 
Problematisch ist jedoch die Formulierung in Satz 2: „Die Kindertagesförderung hat den 
Übergang der Kinder in die Grundschule zu sichern (...)“. Diese Aufgabe kann die 
Kindertagesförderung nicht alleine übergeholfen werden. Hier sind auch die 
Erziehungsberechtigten und die Lehrkräfte der Grundschule in der Pflicht. Dieser Auffassung 
wird mit der anschließenden neuen Regelung zur Kooperation Rechnung getragen, der zitierte 
Satz ist in seiner Formulierung jedoch eine eindeutige Überforderung der Kindertagesförderung. 
Im Sinne der anzustrebenden Kooperation sollte auf eine Formulierung wie „Die 
Kindertagesförderung hat den Übergang der Kinder in die Grundschule mitzugestalten (...)“ 
zurückgegriffen werden. 
 
 

3. Finanzierung und Beteiligung 
 

3.1. Finanzierungssystem 
 
Die einrichtungs- und platzbezogene Finanzierung hat sich im Allgemeinen bewährt. Aus 
unserer Sicht bestehen jedoch grundsätzliche Probleme, die mit dem vorgelegten Ressort-Entwurf 
nicht beantwortet bzw. gelöst werden.  
Die Finanzkraft der Gemeinde stellt sich als ein entscheidendes Problem insbesondere für kleine 
Einrichtungen dar. Kleine, eher dörfliche Einrichtungen sind meist in Trägerschaft der jeweiligen 
Gemeinde, die aufgrund veränderter bzw. gesunkener Zuweisungen in 2010 und auch künftig in 
Finanzierungsengpässe kommen. Insofern muss grundsätzlich das System der 
Finanzierungsströme und der jeweiligen Beteiligungen diskutiert werden. 
 
 

3.2. Einheitliche Regelungen zur Finanzierung, Landesrahmenvereinbarung 
 
Dringend notwendig sind einheitliche Standards für die Finanzierung und Ausgestaltung der 
Leistungsvereinbarungen. Eine einheitliche Rechtsanwendung kann – wenn das Gesetz weiter 
unklar bleibt – durch einen Landesrahmenvertrag erfolgen. Dieser sollte zwischen dem Land und 
den kommunalen und freien Träger bzw. deren Verbände baldmöglichst abgeschlossen werden. 
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3.3. Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
 
Der Ressort-Entwurf schreibt den richtigen Grundsatz fest, dass nur der Träger finanziert wird, 
der sich an die im Gesetz festgeschriebenen Regeln hält. Eine entsprechende Möglichkeit zur 
Überprüfung der Verwendung der Finanzmittel sieht der Gesetzentwurf in § 16 Abs. 1 vor. Eine 
solche Überprüfung der Verwendung der Mittel ist notwendig und sollte auch regelmäßig 
durchgeführt werden. Dies schafft nach unserer Auffassung nur eine vom örtlichen Träger der 
Jugendhilfe unabhängige Stelle. Daher betonen wir an dieser Stelle nochmals, dass eine 
Auflösung des Landesjugendamtes falsch wäre. Nur das Landesjugendamt kann unabhängig die 
Einhaltung von Standards prüfen. 
 
Ein wichtiger Standard dieses Gesetzes ist die Frage der Vergütung der Beschäftigten. In § 18 
Abs. 3 soll sich die Bezahlung „an den jeweiligen tariflichen Bedingungen orientieren“. Die 
Intention des Gesetzentwurfs wird ausdrücklich begrüßt. Allerdings ist die Formulierung noch 
sehr unbestimmt, so behaupten viele Arbeitgeber, sie würden nach Haustarif bezahlen, wenden 
dann aber doch nur ihre einseitig erlassenen Vergütungssysteme an. Tarifliche Bestimmungen 
sind zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelte Verträge, nicht jedoch zwischen 
Betriebsrat und Geschäftsleitung vereinbarte oder gar einseitig erlassene Vergütungssysteme. Hier 
bedarf es einer näheren Definition der Formulierung. 
 
 

3.4. Beteiligung der Erziehungsberechtigten 
 
Die Elternbeteiligung ist in der Kita ein wichtiges Element des Alltags. Sie darf sich jedoch nicht 
nur auf die Ausgestaltung von Festen und das Mithelfen bei der Verschönerung der Kita 
beschränken. Die Elternräte müssen eine weitere institutionelle Verankerung erhalten. So darf es 
nicht nur bei der Eröffnung der Möglichkeit der Bildung von Kreiselternräten und einem 
Landeselternrat bleiben. Diese benötigen eine entsprechende institutionelle Unterstützung und 
ein selbstverständliches Anhörungsrecht. 
 
 

4. Fazit 
 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bewertet den vorgelegten Ressort-Entwurf als 
einen ersten und wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings werden die Strukturen für 
den Ausbau der Qualität nicht umfassend genug angegangen. 
 
Ein wirklicher Qualitätssprung in der frühkindlichen Bildung ist nur durch mehr Personal, das 
gut ausgebildet ist und zu guten Bedingungen beschäftigt wird, zu erreichen. Bei den 
Arbeitsbedingungen wird es konkrete Verbesserungen geben, allerdings wird es durch die 
Erweiterung der pädagogischen Aufgaben auch zu einer weiteren Arbeitsverdichtung kommen. 
 
Die eingeführten Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen (wie z.B. bei der mittelbaren 
pädagogischen Arbeit, der Fort- und Weiterbildung, Mindestbeschäftigungsumfang und der 
tariflichen Bedingungen) muss der Gesetzgeber und die Landesregierung spätestens bei der 
Umsetzung der Kindertagesförderung besser für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
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sorgen. Verbesserungen für die Beschäftigten kann nicht alleine der Fachkräftemangel und damit 
der Markt besorgen. 
 
Die GEW hat in dieser und anderen Stellungnahmen bzw. Veröffentlichungen ausführlich 
Position bezogen und konkrete Verbesserungen an diesem Gesetzentwurf vorgelegt. 
 
Wir erwarten eine breite und offene Diskussion der vorgeschlagenen Regelungen. Der vorgelegte 
Gesetzentwurf darf nicht das Ende der Diskussion und der Reformbemühungen für einen 
Ausbau der Qualität der Arbeit in der Kindertagesförderung bedeuten.  
 
 
 
 
Schwerin, den 5. März 2010 


